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Gesetzlicher Rahmen für die Inhalte des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus?
 

 

wir müssen nicht nach Ungarn, Polen oder gar in die USA blicken, um festzustellen: die Demokratie ist fragil. Sie 

lebt davon, dass ihre Bürgerinnen und Bürger einander als gleiche und freie Mitglieder der Gesellschaft anerken-

nen und gemeinsam in den offenen, informierten und wertschätzenden Diskurs treten. Eine gefestigte demokra-

tische Kultur ist der stärkste Schutz gegen jede Form des Extremismus und fördert in Zeiten großer Unsicherheit 

und massiver gesellschaftlicher Verwerfungen das Vertrauen in politische Institutionen und Politik im Allge-

meinen. Sie kann jedoch nicht verordnet, sondern muss jeden Tag von uns allen gelernt und praktiziert werden. 

Dafür leistet die Zivilgesellschaft in Deutschland einen unschätzbaren und zugleich unverzichtbaren Beitrag.

 

Dennoch geraten auch in unserem Land demokratische Begegnungsräume unter Druck, leben Minderheiten in 

Angst, nehmen politisch motivierte Gewalttaten ebenso wie Hasskriminalität in den sozialen Medien deutlich 

zu. Alle sind gefragt, darauf zu reagieren – auch der Staat. Dieser kann die Voraussetzungen einer wehrhaften 

Demokratie nicht garantieren, er kann Bürger und Bürgerinnen nicht zwingen, unsere demokratischen Werte 

und Normen mit Leben zu füllen. Jedoch kann er Voraussetzungen für gegenseitigen Respekt und ein demokra-

tisches Miteinander fördern.

 

Vor diesem Hintergrund begrüßen wir demokratiepolitisch interessierte WissenschaftlerInnen, PublizistInnen 

sowie RepräsentantInnen großer deutscher Stiftungen und zivilgesellschaftlicher Organisationen, dass die Bun-

desregierung den “Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus” ins Le-

ben gerufen hat. Denn damit wird dem so wichtigen Kampf gegen jede Form von gruppenbezogener Menschen-

verachtung und extremistischer Gewalt in unserem Land höchste politische Priorität beigemessen.

 

Am 25. November 2020 kommt dieser Kabinettsausschuss zur dritten und entscheidenden Sitzung zusammen, 

bei der aus unserer Sicht zentrale Weichen für unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft gestellt werden. 

Mit der finalen Einigung auf ein Maßnahmenpaket werden Sie wichtige Entscheidungen treffen zur Frage, wie 

wir unsere Gesellschaft und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zukünftig noch besser schützen und 

fördern können: vor weiteren rechtsextremistischen Anschlägen wie in Hanau und Halle, vor islamistischem 
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Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,



Terror, vor alltäglichem Antisemitismus gegenüber Menschen jüdischen Glaubens, vor Anschlägen auf Bürger-

meisterInnen und andere lokale politische Amtsträger wie den tödlichen Angriff auf Walter Lübcke, vor extre-

mistischer Gewalt jedweder Form, aber auch vor der Verbreitung von fake news und Hass in sozialen Medien 

sowie vor einem Erstarken von Verschwörungsideologien.

 

Der Medienberichterstattung haben wir entnommen, dass innerhalb der Bundesregierung bereits eine erste Ver-

ständigung erzielt wurde, die Förderprogramme für Extremismusprävention, Demokratieförderung und die poli-

tische Bildung auszubauen und dabei auch die finanziellen Rahmenbedingungen zu verbessern. Das begrüßen 

wir ausdrücklich. Zugleich sind wir der Auffassung, dass es vor dem Hintergrund der akuten Herausforderungen 

für die Demokratie an der Zeit ist, einen weiteren Schritt zu gehen.

 

Wir sind überzeugt: Die Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und der Kampf gegen Ext-

remismus und Rassismus erfordern nicht nur verstärkte Maßnahmen des Staates auf der Ebene von Förderricht-

linien, sondern die Stärkung von politischer Bildung und demokratischem Engagement vor Ort in Form 

einer eigenen parlamentsgesetzlichen Grundlage.

 

Die im Koalitionsvertrag als Ziel festgelegte „nachhaltige Absicherung von qualitativ guten Programmen zur 

Demokratieförderung und Extremismusprävention“ würde mit der Aufnahme eines eigenen Demokratieförder-

gesetzes des Bundes in das Maßnahmenpaket erreicht.

 

Von solch einem eigenen Gesetz würde das Signal ausgehen, dass der zivilgesellschaftliche Einsatz für 

eine lebhafte und wehrhafte Demokratie und gegen jede Form von Extremismus vom Staat nicht nur 

in hohem Maße wertgeschätzt, sondern auch auf struktureller Ebene unterstützt wird – und zwar wir-

kungsorientiert, verlässlich, langfristig und sichtbar. Denn nur das Zusammenspiel von rechtsstaatlichen 

und strafrechtlichen Abwehrmitteln mit einer effektiven und umsichtigen Prävention anti-demokratischer Ten-

denzen sichert die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie.

 

Es steht die Frage im Raum, ob die Umsetzung eines solchen Gesetzes durch den Bund mit dem Grundgesetz ver-

einbar ist. Verfassungsrechtler sind in verschiedenen Rechtsgutachten unabhängig voneinander zu dem eindeu-

tigen Schluss gekommen, dass sich die Kompetenz des Bundes, verfassungsfeindlichen Bestrebungen präventiv 

entgegenzutreten und die Nachsorge für Opfer von Extremismus und Rassismus zu sichern, aus dem Grundge-

setz herleiten lässt. Der Bund darf die Demokratie durch ein Demokratiefördergesetz unterstützen – und 

sollte dies aus unserer Sicht auch tun.

 

Denn ein solches Gesetz bietet zahlreiche Chancen. Neben der Wertschätzung der zivilgesellschaftlichen Arbeit 

vor Ort und der Ermöglichung einer präventiven und nachhaltigen Demokratiearbeit würde ein Demokratie-

fördergesetz ein wichtiges Signal sowohl nach Europa als auch in die Bundesländer senden. Das Gesetz könnte 

zudem als gesetzlicher Rahmen für die Inhalte des Kabinettsausschusses gegen Rassismus und Rechts-

extremismus dienen.

Die vielen Menschen, die über unser ganzes Land verteilt gerade an sozialen Brennpunkten wertvolle Demo-

kratiearbeit leisten und dabei nicht selten mit ihren Familien Gefährdungen ausgesetzt sind, benötigen Schutz 

und Fürsorge unseres Staates. Dafür wäre in demokratiepolitisch turbulenten Zeiten ein Gesetz zur Demokra-

tieförderung aus unserer Sicht ein wichtiger Meilenstein. Wir freuen uns in diesem Bestreben mit hochrangi-

gen RepräsentantInnen der Gewerkschaften, Kirchen und Glaubensgemeinschaften, Verbänden, Initiativen und 

MigrantInnenselbstorganisationen zentrale Akteure der organisierten Zivilgesellschaft hinter diesem Anliegen 

zu wissen.
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Zivilgesellschaftliches Engagement und politische Bildung sind der Garant für unseren Rechtsstaat und Grund-

stein für eine resiliente und lebendige Demokratie. Sie sind unersetzlich und verdienen deshalb Rückendeckung 

und die besten Rahmenbedingungen.

Für einen Gedankenaustausch stehen wir allesamt jederzeit zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen
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1. Politische Wertschätzung der Demokratiearbeit vor 
Ort und einen gestärkten rechtlichen Status seiner 
Akteure

Der Schutz der Demokratie ist nicht nur Aufgabe des 
Staates, sondern auch Aufgabe der Zivilgesellschaft. 
Mehr noch: Demokratie braucht – damit sie überle-
ben und sich sinnvoll weiterentwickeln kann – die vi-
tale und robuste Zivilgesellschaft. Mit einem Demo-
kratiefördergesetz würden eben jene Organisationen 
und Menschen unterstützt, die sich zu tausenden tag-
täglich für eine starke Demokratie vor Ort einsetzen. 
Ein Gesetz wäre nicht nur ein deutliches Signal an die 
Zivilgesellschaft, sondern würde der Demokratieför-
derung zugleich einen angemessenen gesellschafts-
politischen Stellenwert und rechtlichen Status zum 
Schutz gegen Angriffe einräumen.
 
2. Nachhaltige Demokratieförderung und politische 
Bildung

Ein Demokratiefördergesetz würde ein dauerhaftes, 
präventives, nachhaltiges und wirksames Engage-
ment ermöglichen. Bislang kann der Bund zivilgesell-
schaftliche Initiativen und Projekte der Demokratie-
förderung und politischen Bildung nur befristet und 
häufig lediglich auf Modellcharakter-Ebene fördern. 
Mit einem gesetzlichen Rahmen könnte klar geregelt 
werden, wer welche Mittel für welchen Zeitraum er-
hält. Erst dann wäre ein nachhaltiges und wirksames 
demokratisches Engagement ohne kontinuierliche 
finanzielle Existenzangst möglich. Denn aus unserer 
Erfahrung wissen wir, dass Projekte nicht selten ein 
bis zwei Jahre Anlaufzeit benötigen, um überhaupt 
Wirkung zu entfalten.
 
Das Demokratiefördergesetz würde es vielen kleinen 
und großen Vereinen und Initiativen erlauben, finan-
zielle Planungssicherheit zu gewinnen, Projekte der 
Demokratieförderung und politischen Bildung lang-
fristig und strategisch auszurichten und für die Pro-
jektumsetzung die „besten Köpfe“ zu finden und zu 

binden. Die Förderung einer demokratischen Debat-
tenkultur, die Entwicklung von demokratischen Tu-
genden wie Ambiguitätstoleranz und Medienkompe-
tenz und das Beherzigen demokratischer Werte und 
Normen sind jedoch kein Projekt mit festgelegtem 
Anfang und Ende. Sie sind vielmehr eine Dauerauf-
gabe der wehrhaften Demokratie. Neben Innovation 
muss es in der Demokratieförderung und der politi-
schen Bildung auch darum gehen, das Bewährte zu 
verstetigen. 

Wichtig ist, dass es der Bundesregierung und dem 
Bundestag auch auf Grundlage eines solchen Demo-
kratiefördergesetzes freilich möglich bleibt, flexibel 
auf demokratiepolitische Herausforderungen zu re-
agieren. Ziel eines solchen Gesetzes darf und sollte 
daher nicht sein, die Förderungen jeglicher Quali-
tätskontrolle zu entziehen. Im Gegenteil: die be-
währte wissenschaftliche Evaluation der Programme 
ließe sich in diesem gesetzlichen Rahmen ebenfalls 
festschreiben, um besonders gut evaluierte Projekte 
weiter zu fördern.
 
3. Signal nach Europa und in die Länder

Mit großer Sorge beobachten wir in einigen EU-Staa-
ten antidemokratische Entwicklungen, eine Aus-
höhlung rechtsstaatlicher Prinzipien sowie eine 
erhebliche Schwächung der Zivilgesellschaft. Ein De-
mokratiefördergesetz könnte ein klares Signal gegen 
derartige Entwicklungen in Europa sein und ande-
ren Mitgliedstaaten als Vorbild dienen. Gleichzeitig 
könnte es als Startpunkt dienen, die Koordination der 
Demokratie- und Engagementförderung auf Länder-
ebene beispielsweise über den Bundesrat weiter aus-
zubauen. Erfreulicherweise werden in vielen Ländern 
aktuell zahlreiche neue Initiativen zur Förderung von 
Demokratie, bürgerschaftlichem Engagement und 
politischer Bildung diskutiert. Denn erfolgreiche De-
mokratiearbeit braucht das strategische Zusammen-
wirken und die kluge Verschränkung der lokalen, re-
gionalen, nationalen und europäischen Ebene.

Auf einen Blick

WARUM SICH EIN DEMOKRATIEFÖRDERGESETZ LOHNEN WÜRDE
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